
 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 13.09.2024 | Version: 5 | Dok.-Nr.: 292836 | Geschäftsnummer: 2024.RRGR.266 1/2 

1
2

|0
0

|D
|v

0
2

 

Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 191-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.266 

  

Eingereicht am: 02.09.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Aebi (Hellsau, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Bösiger (Niederbipp, SVP) 
Fischer (Bätterkinden, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 5 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 05.09.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Unterhalt der Drainagen von Fruchtfolgeflächen 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Fruchtfolgeflächen müssen bei Unterhalt, Renaturierungen, Wasserbauprojekten so be-

rücksichtigt werden, dass der Erhalt höchster Qualität langfristig gesichert ist. 

2. Drainagen und Entwässerungssystemen muss der freie Einlauf ins Gewässer jederzeit ga-

rantiert sein. Die Sole und Abflusskapazität des Gewässers ist entsprechend bei Bauprojek-

ten so zu planen und umzusetzen. 

3. Im Unterhalt ist sicherzustellen, dass der freie Einlauf von Drainagen und Entwässerungs-

systemen permanent gewährt ist und es zu keinen Rückstauungen in die Systeme kommt. 

Der Wasserbaupflichtige unternimmt die nötigen Massnahmen. 

Begründung: 

Ausgangslage: Bei der letzten Gesamtrevision wurde das Gesetz so angepasst, dass die Vorflu-

terfunktion der Gewässer gegenüber der Landwirtschaft, Fruchtfolgeflächen usw. herausgenom-

men wurde. Dies hat nun zur Folge, dass der Kanton keine Beiträge zum Unterhalt bei Sohlen-

absenkungen zum Abflusserhalt von Drainagen zahlen will und Renaturierung über alles stellt , 

auch im Unterhalt. 

Es geht darum, Renaturierung, Revitalisierung der Gewässer und Fruchtfolgeflächen zur Le-

bensmittelproduktion auf die gleiche Ebene zu stellen. Das gegenseitige Ausschliessen der In-

teressen ist nicht zielführend, und die aktuelle Situation muss angepasst werden. Weiter ist es 

wichtig, dass der aktuelle Unterhalt sofort wieder den freien Einlauf der bestehenden Systeme 

erlaubt. 
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Begründung der Dringlichkeit: Die Massnahmen im Gewässerraum sind dringend umzusetzen, da die Offenhaltung 

der Entwässerungsleitungen nicht sichergestellt ist. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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